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RS OGH 1975/2/4 5Ob3/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.02.1975

Norm

ABGB §866

Rechtssatz

Die Voraussetzung des § 866 ABGB, daß der Gegner des beschränkt handlungsfähigen Teiles nicht leicht

Erkundigungen über diesen einziehen konnte, ist schon dann erfüllt, wenn er keinen Anlaß zu Zweifeln an der

Handlungsfähigkeit hatte.
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